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Ordnungsbehördliche Verordnung
über Ausnahmen nach dem Landes-Immissionsschutzgesetz

zur Durchführung der Nacht für Neugierige 2014 in Ludwigsfelde

Aufgrund der § 10 Abs. 4 und § 11 Abs. 4 des Landes-Immissionsschutzgesetzes (LImschG), in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22.07.1999 (GVBl.I/99 S.386), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 15.07.2010 (GVBl.I/10, [Nr. 28]), i. V. m. § 26 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau
und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21.08.1996 (GVBl.I/96 S.266), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetz vom
20.12.2010 (GVBl. I 2010, Nr.47), in der zur Zeit geltenden Fassung, wird vom Bürgermeister der
Stadt Ludwigsfelde als örtliche Ordnungsbehörde gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung Ludwigsfelde vom 06.05.2014 folgende Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen:

§ 1
Sachlicher Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Veranstaltung "Nacht für Neugierige" 2014 in Ludwigsfelde am
14.06.2014.

§ 2
Ausnahmen

(1) Für die an der „Nacht für Neugierige“ teilnehmenden Unternehmen und Einrichtungen werden fol-
gende allgemeine Ausnahmen zugelassen:

a) eine allgemeine Ausnahme von dem Verbot von Betätigungen, welche die Nachtruhe zu stören
geeignet sind (§ 10 Abs. 1 LImschG), in der Nacht von Samstag, dem 14.06.2014 auf Sonntag,
den 15.06.2014 bis 1.00 Uhr,

b) eine allgemeine Ausnahme von dem Verbot der Benutzung von Geräten, die der Erzeugung oder
Wiedergabe von Schall oder Schallzeichen dienen (§ 11 Abs. 1 LImschG) von Samstag, dem
14.06.2014 um 17.00 Uhr bis Sonntag, den 15.06.2012 um 3.00 Uhr.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 7 und Nr. 8 Landes-Immissionsschutzgesetz handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen den Bestimmungen dieser Verordnung

1. Betätigungen ausübt, die geeignet sind, die Nachtruhe zu stören,
2. Geräte, die der Schallerzeugung oder Schallwiedergabe dienen, in solcher Lautstärke benutzt,

dass unbeteiligte Personen erheblich belästigt werden

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung in Kraft.

Ludwigsfelde, 19.05.2014

gez. Frank Gerhard
Bürgermeister
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Bekanntmachung
eines Beschlusses der nichtöffentlichen Sitzung des Hauptausschusses

der Stadtverordnetenversammlung Ludwigsfelde
vom 15.05.2014

Vergabe von Bauleistungen:
Umbau und energetische Sanierung Kulturhaus Ludwigsfelde
- Los 32 – Schließanlage

Der Bürgermeister wird beauftragt, Bauleistungen des Loses 32 – Schließanlage für den Umbau und
die energetische Sanierung des Kulturhauses Ludwigsfelde an das Unternehmen SiTech Kollert,
Eschenallee 67, 14974 Ludwigsfelde, zu vergeben.

gez. Frank Gerhard
Bürgermeister

Bekanntmachung
über die Bestimmung des Wahltages der Nachwahl

des Ortsbeirates des Ortsteils Groß Schulzendorf und
des Ortsbeirates des Ortsteils Löwenbruch

der Stadt Ludwigsfelde

Auf der Grundlage des § 84 Abs. 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes, in der Fassung
der Bekanntmachung vom 09.07.2009 (GVBl. I S. 326), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 05.12.2013 (GVBl. I/13, Nr. 36), wird als Wahltag für die Nachwahl des Ortsbeirates des Ortsteils
Groß Schulzendorf und des Ortsbeirates des Ortsteils Löwenbruch der

14. September 2014

bestimmt.

Ludwigsfelde, 19.05.2014

gez. Elvira Fischer
Wahlleiterin der Stadt Ludwigsfelde

Bekanntmachung
zu der Wahl des Ortsbeirates des Ortsteils Groß Schulzendorf und des Ortsbeirates des

Ortsteils Löwenbruch am 14. September 2014

Gemäß §§ 26 und 52 Absatz 4 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und
§ 31 Absätze 2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich
Folgendes bekannt:

1.0.0. Wahltermin und Wahlzeit

Die Wahl des Ortsbeirates des Ortsteils Groß Schulzendorf und des Ortsteils Löwenbruch der
Stadt Ludwigsfelde findet am

Sonntag, dem 14. September 2014
in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr

statt.
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2.0.0. Wahlgebiet

Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Groß Schulzendorf ist das Gebiet des
Ortsteils Groß Schulzendorf. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Löwen-
bruch ist das Gebiet des Ortsteils Löwenbruch. Jedes Wahlgebiet bildet für sich einen Wahl-
kreis.

3.0.0. Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Ortsbeirates

Es sind insgesamt drei   Mitglieder des Ortsbeirates zu wählen. Jeder Wahlvorschlag muss
mindestens einen Bewerber enthalten. Die Höchstzahl der auf einem Wahlvorschlag zu be-
nennenden Bewerber darf vier   Personen nicht übersteigen.

4.0.0. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen, Wahlvorschlagsrecht und Einrei-
chungsfrist

4.1.0. Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen und
Einzelbewerbern eingereicht werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen
und Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung einrei-
chen. Sie dürfen sich jedoch nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an ei-
ner Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag der Beteiligten aus.

4.2.0. Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden und müssen spätestens
bis zum

Donnerstag, den 10. Juli 2014, 12.00 Uhr,

bei der Wahlleiterin der Stadt Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, 14974 Ludwigsfelde,
schriftlich eingereicht werden.

5.0.0. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen

Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, ist der Wahlleiterin für
die Stadt Ludwigsfelde durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller am Zusam-
menschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, den 10. Juli 2014, 12.00 Uhr,
schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem Zusammenschluss Beteiligten muss bei
Parteien oder politischen Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahl-
gebiet zuständigen Vorstands, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, bei Wähler-
gruppen von dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

6.0.0. Inhalt der Wahlvorschläge

6.1.0. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5a zur BbgKWahlV eingereicht wer-
den. Sie müssen enthalten

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den
Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift eines jeden Bewerbers in erkennba-
rer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung den vollständigen Na-
men der einreichenden Partei oder politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name der Partei
oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den diese im Lande
führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einreichenden Wählergruppe
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; aus dem Namen muss her-
vorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name und die etwaige Kurz-
bezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder politischen Vereinigungen oder
deren Kurzbezeichnung enthalten,
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d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der Listenvereinigung und, so-
fern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, so-
fern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, politischen
Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.

Der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e bezeichne-
ten Angaben enthalten.

6.2.0. Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommunikationsanschluss der
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauens-
person kann auch ein Bewerber benannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt
ist, sind nur die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen.

6.3.0. Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung muss von mindestens zwei
Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder
einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss in
jedem Fall von dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung
ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss in
jedem Fall von jeweils mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vor-
standes der an ihr beteiligten Parteien und politischen Vereinigungen, darunter jeweils der
Vorsitzende oder sein Stellvertreter, sowie den Vertretungsberechtigten der an ihr beteiligten
Wählergruppen unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers muss von
diesem persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.

6.4.0. Wichtige Beschränkungen
Jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl des Ortsbeirates des Ortsteils
Groß Schulzendorf und des Ortsbeirates Löwenbruch der Stadt Ludwigsfelde benannt sein.
Der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei
sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

7.0.0. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerber

7.1.0. Die Benennung als Bewerber auf einem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:

a) Der Bewerber muss gemäß § 86 i.V.m. § 11 BbgKWahlG wählbar sein.
b) Der Bewerber muss durch eine Versammlung zur Aufstellung der Bewerber gemäß

§ 33 BbgKWahlG bestimmt worden sein.
c) Der Bewerber muss seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustimmen.

Die Zustimmung ist nach dem Muster der Anlage 7a zur BbgKWahlV abzugeben.

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen gelten ferner für Einzelbewerber.

7.2.0. Zur Wählbarkeit

7.2.1. Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne des Artikels 116
Absatz 1 des Grundgesetzes, die

- am 14. September 2014 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen

Aufenthalt haben.
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Ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn er

- gemäß § 9 BbgKWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen ist oder
- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Äm-

ter nicht besitzt.

7.2.2. Wählbarkeit von Unionsbürgern

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar auch alle Staatsangehörigen anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nie-
derlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
sowie Republik Zypern), die

- am 14. September 2014 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen

Aufenthalt haben.

Ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn er

- gemäß § 9 BbgKWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen ist oder
- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fä-

higkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder
- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im Herkunftsmitgliedstaat

die Wählbarkeit nicht besitzt.

7.3.0. Mit dem Wahlvorschlag ist der Wahlleiterin für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahl-
behörde nach dem Muster der Anlage 8a zur BbgKWahlV einzureichen, dass der vorgeschla-
gene Bewerber wählbar ist. Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustimmung zur Kandidatur er-
klärt haben, müssen mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an
Eides statt nach dem Muster der Anlage 8c zur BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit
und darüber vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit
ausgeschlossen sind.

8.0.0. Zur Aufstellung der Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG

8.1.0. Die Bewerber einer Partei oder politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen in
einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahl-
berechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung be-
stimmt worden sein (Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen,
die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt
worden sind (Delegiertenversammlung).

8.2.0. Wenn die Anzahl der im Ortsteil wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Verei-
nigung für die Durchführung einer Mitgliederversammlung nicht ausreicht, können die Bewer-
ber und ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat auch von den für die Wahl der Stadtver-
ordnetenversammlung Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen
Vereinigung oder deren Delegierte bestimmt werden.

8.3.0. Die Bewerber einer Wählergruppe und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der
zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder
der Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitglied-
schaftlich organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im
gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhänger der Wählergruppe (Anhängerversamm-
lung) in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte ge-
schehen, die von den Mitgliedern oder Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl
hierzu besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung).
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8.4.0. Die Bewerber einer Listenvereinigung und ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen
Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

8.5.0. Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänger oder Delegierten von dem zuständigen
Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung oder dem Vertretungsberechtigten der Wäh-
lergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder durch öffentliche
Ankündigung zu laden.

8.6.0. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der Bewerber
und der Delegierten für die Delegiertenversammlung vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit
vorzustellen. In der Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglieder, Anhänger oder
Delegierte an der Abstimmung beteiligen.

8.7.0. Über die Mitglieder-, Anhänger- oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach
dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Abs. 5 Nr. 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvor-
schlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der Versamm-
lung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhänger oder Dele-
gierten sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben der Leiter der
Versammlung und zwei von der Versammlung bestimmte Teilnehmer an Eides statt zu
versichern, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokratische Kandidaten-
aufstellung gemäß § 33 Abs. 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

9.0.0. Unterstützungsunterschriften

9.1.0. Für die Wahl des Ortsbeirates des Ortsteils Löwenbruch gilt:

Dem Wahlvorschlag sind keine   Unterstützungsunterschriften beizufügen.

9.2.0. Für die Wahl des Ortsbeirates des Ortsteils Groß Schulzendorf gilt:

9.2.1. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer
Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind mindestens 3 Unter-
stützungsunterschriften von im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen beizufügen.

Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind die Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen befreit, die am 9. September 2013 aufgrund eines zurechenbaren
Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Ortsteils Groß Schulzendorf durch mindestens ein Mitglied
seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind. Entsprechendes gilt für Einzelbewerbe-
rinnen und Einzelbewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat
Groß Schulzendorf vertreten sind.

9.2.2. Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlberechtigten Person ist
spätestens bis zum

Mittwoch, den 9. Juli 2014, 16 Uhr,
bei der

Wahlbehörde, Stadt Ludwigsfelde,
Bürgerservice (Raum 0.02 – Erdgeschoss),
Rathausstraße 3, 14974 Ludwigsfelde,

zu leisten.
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Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einem ehrenamtlichen Bürgermeister im
Land, vor einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von Unterschriften ermäch-
tigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Unter-
schriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3.) sind der Wahlbehörde (Stadt Ludwigsfelde, Rathaus-
straße 3, 14974 Ludwigsfelde) spätestens bis zum

Mittwoch, den 9. Juli 2014, 16 Uhr,

vorzulegen.

Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir aufgelegten oder
ausgegebenen amtlichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem Muster der An-
lage 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu
erbringen:

9.2.3. Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers sofort bei der
Wahlbehörde, Stadt Ludwigsfelde, Bürgerservice (Raum 0.02 – Erdgeschoss), Rathausstra-
ße 3, 14974 Ludwigsfelde, aufgelegt.

Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift einer jeden Bewerberin
und eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim
Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereini-
gung deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben.
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die
Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt wor-
den sind, oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberinnen
und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen.

Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch die Namen, und, sofern vor-
handen, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben. Beim Wahl-
vorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers ist die Bezeichnung "Einzel-
wahlvorschlag" anzugeben.

Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den vorgenannten Vorausset-
zungen auch amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags bei einem eh-
renamtlichen Bürgermeister im Land, vor einem Notar oder bei einer anderen zur Beglaubi-
gung ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4. Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen oder Listenvereini-
gungen dürfen erst nach der Bestimmung Bewerber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33
BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschriften sind ungül-
tig.

9.2.5. Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag für die Wahl zur Stadtver-
ordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde unterzeichnen. Hat eine Person für diese Wahl
mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleis-
teten Unterstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6. Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. Die Unter-
zeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewerber selbst ist unzulässig.

9.2.7. Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift der unter-
zeichnenden Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. Die unterzeich-
nende Person hat sich vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger
Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.



AMTSBLATT für die Stadt Ludwigsfelde 20. Mai 2014 Nr.: 21 Seite 9

Seite 9 von 10

9.2.8. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinderung einer Hilfe bei der
Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die
die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinde-
rung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann auf Antrag die Unterstützungs-
unterschrift durch Erklärung vor einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen.
Der Antrag kann bis Montag, den 7. Juli 2014, 16 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde ge-
stellt werden.

9.2.9. Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichner, die die Unterstützungsunter-
schrift auf der von mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermer-
ken, dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.

10.0.0. Mängelbeseitigung

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 10. Juli 2014, 12.00 Uhr, können Mängel, die sich auf
die Zahl und Reihenfolge der Bewerber beziehen, nicht mehr behoben werden. Das gleiche
gilt, wenn der Bewerber so mangelhaft bezeichnet ist, dass seine Identität nicht feststeht.
Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Ent-
scheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Abs. 1 BbgKWahlG) beseitigt wer-
den.

11.0.0. Zulassung der Wahlvorschläge

Der Wahlausschuss beschließt spätestens am 15. Juli 2014 in öffentlicher Sitzung über die
Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG und §§ 38 und 39
BbgKWahlV verwiesen.

12.0.0. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke werden von mir be-
schafft und können bei mir angefordert werden.

Ludwigsfelde, 19.05.2014

gez. Elvira Fischer
Wahlleiterin der Stadt Ludwigsfelde
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Bekanntmachung von Dritten

Mitteilung des Wasser- und Bodenverbandes Nuthe-Nieplitz

Die periodischen Unterhaltungsarbeiten (Krautungen) an den Gewässern im Verbandsgebiet werden
gemäß dem Gewässerunterhaltungsplan und den Ergebnissen der Verbandsschauen für die 1. Unter-
haltung ab Juni 2014 ausgeführt. Zuerst stehen die Hauptvorfluter und Systeme für die Ortsentwässe-
rungen mit ihren wichtigen Funktionen für den Landschaftswasserhaushalt in der Bearbeitung, sofern
eine zweimalige Unterhaltung erforderlich ist. Entsprechend der jahreszeitlichen Bedingungen gibt es
im August einen fließenden Arbeitsübergang zu den Gewässern, die nur einmalig unterhalten werden.
Diese Arbeiten können sich dann bis über den Jahreswechsel erstrecken.

Soweit es zur ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung erforderlich ist, haben gemäß den geltenden
Vorschriften die Anlieger die Unterhaltungsarbeiten zu dulden. Die Unterhaltungspflichtigen bzw. de-
ren Beauftragte dürfen die Grundstücke betreten oder befahren. Es ist zu gewährleisten, dass Hinder-
nisse (z.B. Weidezäune) vor Beginn der Arbeiten zurückzunehmen sind (Gewässerschutzstreifen
5,00 m an Gewässern II. Ordnung gemäß § 84 BrbWG).

Die Terminabstimmung mit den Landwirtschaftsbetrieben wird vor Beginn der Arbeiten durch den
WBV bzw. deren Beauftragte erfolgen.

Des Weiteren führt der Wasser- und Bodenverband Nuthe-Nieplitz bei Erfordernis abflusssichernde
Maßnahmen durch und beseitigt auftretende Havarien.

gez. Dr. L. Kühne
Geschäftsführer


